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Verordnung
liber die zentrale Vergabe von Studienplatzen
in Nordrhein-Westfalen
(Vergabeverordnung NRW - VergabeVO NRW)

Vom 12. Juni 2002

Aufgrund von § 1und § 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ratifizierung des Staatsvertrages lber die Ver-
gabe von Studienplatzen vom 14. Marz 2000 (GV. NRW. S. 238) in Verbindung mit Artikel 16 Abs.
1Nr. 1bis 14 des Staatsvertrages Uber die Vergabe von Studienplatzen vom 24. Juni 1999 und §§
10 und 11 des Zweiten Gesetzes Uber die Zulassung zum Hochschulstudium in Nordrhein-West-
falen (Hochschulzulassungsgesetz NW 1993 - HZG NW 1993) vom 11. Mai 1993 (GV. NRW. S.
204), geandert durch Artikel V des Gesetzes vom 6. Juli 1993 (GV. NRW. S. 476), wird verordnet:
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Vergabe von Studienplatzen
L.
Allgemeines

§1
Anwendungsbereich

(1) Die Zentralstelle fir die Vergabe von Studienplatzen (Zentralstelle) vergibt die Studienplatze
des ersten Fachsemesters der in das zentrale Vergabeverfahren einbezogenen Studiengange an
Deutsche sowie an auslandische Staatsangehdrige oder Staatenlose, die im Sinne dieser Verord-
nung Deutschen gleichgestellt sind. Deutschen gleichgestellt sind hiernach:

1. Staatsangehdrige eines anderen Mitgliedsstaates der Europaischen Union oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum,

2. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende Kinder von Staatsangehdrigen eines anderen
Mitgliedsstaates der Europdischen Union oder von Vertragsstaaten des Abkommens Uber den
Europaischen Wirtschaftsraum, sofern diese Staatsangehdrigen in der Bundesrepublik Deutsch-
land beschaftigt sind oder gewesen sind,

3. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende andere Familienangehdrige im Sinne des Artikel
10 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 von Staatsangehorigen eines anderen Mitgliedsstaates der
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Européaischen Union oder von Vertragsstaaten des Abkommens Giber den Europaischen Wirt-
schaftsraum, sofern diese Staatsangehdorigen in der Bundesrepublik Deutschland beschaftigt
sind, sowie

4. sonstige auslandische Staatsangehdrige oder Staatenlose, die eine deutsche Hochschulzu-
gangsberechtigung besitzen.

Wer nach Satz 2 Deutschen gleichgestellt ist, wird nach den fir Deutsche geltenden Bestimmun-
gen am Vergabeverfahren beteiligt. Die in das zentrale Vergabeverfahren einbezogenen Studi-
engange sind in Anlage 1 aufgefihrt. Sie gliedern sich in Studiengange des Verteilungsverfah-
rens und Studiengange des allgemeinen Auswahlverfahrens.

(2) Soweit die Zentralstelle besondere zentrale oder gemeinsame Verteilungs- oder Auswahlver-
fahren fir Studiengange an Hochschulen (auBer Fachhochschulen) einzelner oder mehrerer
Lander durchfiihrt, werden die Studienplatze dieser Studiengdange zusammen mit den Studien-
platzen der in Absatz 1 genannten Studiengange in einem Verfahren nach dieser Verordnung
vergeben.

§2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet:

1. ,Vergabeverfahren"
die auf einen Zulassungstermin (Sommersemester oder Wintersemester) bezogene Vergabe von
Studienplatzen,

2. ,Hauptantrag”
der Zulassungsantrag fur den an erster Stelle genannten Studiengang,

3. ,Hilfsantrag”
der Zulassungsantrag fur den an zweiter Stelle genannten Studiengang,

4. ,Studienort”
eine Hochschule oder ein Teil einer Hochschule,

5. ,Durchschnittsnote”
die Gesamtnote oder Durchschnittsnote,

6. ,Teilstudienplatz”
ein Studienplatz, bei dem die Zulassung auf den ersten Teil eines Studiengangs beschrankt ist,
weil das Weiterstudium an einer deutschen Hochschule nicht gewahrleistet ist,

7. ,deutsche Hochschulzugangsberechtigung”

eine in der Bundesrepublik Deutschland oder an einer deutschen Auslandsschule erworbene
Hochschulzugangsberechtigung; ausgenommen sind Hochschulzugangsberechtigungen, die
ausschlieBlich nach auslandischem Recht erworben wurden,
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8. ,deutsche Hochschule”
eine in der Bundesrepublik Deutschland gelegene Hochschule.

§3
Frist und Form der Antréage,
Ausschluss vom Verfahren

(1) Der Zulassungsantrag muss fur das Sommersemester bis zum 15. Januar, fir das Winterse-
mester bis zum 15. Juli bei der Zentralstelle eingegangen sein (Ausschlussfristen).

(2) Antrage, die nach dieser Verordnung erganzend zum Zulassungsantrag gestellt werden kon-
nen, sind mit dem Zulassungsantrag zu stellen.

(3) Stellt jemand mehrere Zulassungsantrage, wird nur Uber den letzten fristgerecht eingegange-
nen Zulassungsantrag entschieden.

(4) Die Zentralstelle bestimmt die Form des Zulassungsantrags und der Antrage nach Absatz 2.
Sie bestimmt auch die Unterlagen, die den Antragen mindestens beizufligen sind, sowie deren
Form. Sie ist nicht verpflichtet, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.

(5) Wer die Bewerbungsfrist versaumt, ist vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. Ist ein Zulas-
sungsantrag fristgerecht gestellt worden, kann die Zentralstelle nachtraglich eingereichte Unter-
lagen flr das Sommersemester spatestens bis zum 15. Februar, fir das Wintersemester spates-
tens bis zum 15. August (Ausschlussfristen) berlcksichtigen, solange der Verfahrensablauf dies
noch zulasst. Dies gilt auch fir die Versicherungen an Eides statt nach § 4 sowie den Nachtrag
und die Anderung von Studiengang- und Studienortwiinschen. Entspricht der Zulassungsantrag
bei Ablauf der Frist nach Satz 2 nicht den rechtlichen Mindestanforderungen oder fehlen not-
wendige Unterlagen, gilt Satz 1 entsprechend.

(6) Vom Vergabeverfahren ist ausgeschlossen, wer fir den Studiengang seines Haupt- oder
Hilfsantrags im Zeitpunkt der Antragstellung an einer deutschen Hochschule als Studentin oder
Student eingeschrieben ist; dies gilt nicht im Fall der Einschreibung fir einen Teilstudienplatz
oder bei Nachweis von Griinden fir einen Studienortwechsel nach § 21 Satz 2. Wer in dem ge-
wahlten Studiengang bereits an einer deutschen Hochschule eingeschrieben war, kann seine
Zulassung in diesem Studiengang sowohl im Verfahren der Zentralstelle fiir einen Studienplatz
des ersten Fachsemesters als auch nach MaBgabe der Vorschriften fiir die Zulassung zu héhe-
ren Fachsemestern beantragen.

§4
Besondere Erklarungspflichten

(1) Jede Bewerberin und jeder Bewerber hat an Eides statt zu versichern, dass sie oder er im
Zeitpunkt der Antragstellung nicht flir einen beantragten Studiengang an einer deutschen Hoch-
schule als Studentin oder Student eingeschrieben ist.

(2) Alle Bewerberinnen und Bewerber fiir einen Studiengang des allgemeinen Auswahlverfah-
rens haben an Eides statt zu versichern, ob sie bereits an einer deutschen Hochschule ein Studi-
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um abgeschlossen haben oder als Studentin oder Student eingeschrieben waren, gegebenen-
falls, fur welche Zeit.

§5

Zulassungsbescheid der Zentralstelle

Im Zulassungsbescheid bestimmt die Zentralstelle einen Termin, bis zu dem die Zugelassenen
gegeniber der im Zulassungsbescheid genannten Hochschule zu erklaren haben, ob der Studi-
enplatz angenommen wird. Liegt die Erklarung bis zu diesem Termin der Hochschule nicht vor
oder lehnt die Hochschule eine Einschreibung ab, weil sonstige Einschreibvoraussetzungen nicht
vorliegen, wird der Zulassungsbescheid unwirksam.

.
Verteilungsverfahren

§6
Zulassungsantrag

Im Zulassungsantrag sind ein Studiengang und gewlinschte Studienorte in einer Reihenfolge an-
zugeben.

§7

Ablauf des Verfahrens

(1) Wer sich im Verteilungsverfahren bewirbt, erhalt einen Studienplatz. Die Verteilung der Studi-
enplatze richtet sich in erster Linie nach den Studienortwiinschen.

(2) Fir die Zulassung von nicht nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Deutschen gleichgestellten auslandischen
Staatsangehdrigen und Staatenlosen durch die Hochschulen sind je Studienort 8 vom Hundert
der festgesetzten Zulassungszahlen vorzubehalten.

(3) Die Hochschulen teilen der Zentralstelle unverziiglich nach Ablauf der Erklarungsfrist fir die
Annahme des Studienplatzes nach § 5 Satz 1 mit, wen sie eingeschrieben und tUber welche Ein-
schreibantrage sie noch nicht entschieden haben. Spatestens vor Beginn des zweiten Nachrick-
verfahrens eines Auswahlverfahrens teilen sie mit, wie viele Studienplatze im Rahmen der Quote
nach Absatz 2 endgultig besetzt worden sind.

(4) Die Zentralstelle kann durch Uberbuchung der Zulassungszahlen beriicksichtigen, dass Stu-
dienplatze voraussichtlich nicht angenommen werden.

§8
Verteilung

(1) Kbnnen an einem Studienort nicht alle Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, die
diesen Studienort an gleicher Stelle im Zulassungsantrag genannt haben, werden zunachst 25
vom Hundert der Studienplatze nach dem nach § 14 bestimmten Grad der Qualifikation verge-
ben; bei der Zulassung flr ein Zweitstudium gilt das Ergebnis der Abschlussprifung des Erststu-
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diums als Grad der Qualifikation. Im Ubrigen wird {iber die Zulassung an diesem Studienort in der
nachstehenden Rangfolge entschieden:

1. nachgewiesene Schwerbehinderung im Sinne von § 2 Abs. 2 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch (SGB IX) Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen vom 19. Juni 2001 (BGBI. |
S.1046),

2. einzige Wohnung oder Hauptwohnung mit dem Ehegatten oder den Kindern in den dem Studi-
enort zugeordneten Kreisen und kreisfreien Stadten,

3. Anerkennung des ersten Studienortwunsches nach Absatz 3,

4. einzige Wohnung oder Hauptwohnung bei den Eltern in den dem Studienort zugeordneten
Kreisen und kreisfreien Stadten,

5. keiner der vorgenannten Griinde.

Die Zuordnung von Kreisen und kreisfreien Stadten zu den einzelnen Studienorten ergibt sich
aus Anlage 2

(2) Besteht bei der Zulassung nach Absatz 1 Satz 1 Ranggleichheit, entscheidet die Rangfolge
nach Absatz 1 Satz 2. Besteht bei der Zulassung nach Absatz 1 Satz 2 Ranggleichheit, entschei-
det der Grad der Qualifikation nach Absatz 1 Satz 1. Im Ubrigen entscheidet bei Ranggleichheit
das Los.

(3) Fir den im Zulassungsantrag an erster Stelle genannten Studienort kann ein Antrag auf be-
vorzugte Berucksichtigung gestellt werden. Dem Antrag soll nur stattgegeben werden, wenn die
Zulassung an einem anderen Studienort unter Anlegung eines strengen MaBstabs mit erhebli-
chen Nachteilen verbunden ware. Hierbei kommen insbesondere eigene gesundheitliche, fami-
liare oder wirtschaftliche Umstande sowie wissenschaftliche Griinde in Betracht.

(4) Soweit in einem Zulassungsantrag
1. die Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen und die Technische Universitat Minchen oder

2. die Freie Universitat Berlin, die Humboldt-Universitat Berlin und die Technische Universitat
Berlin

als Studienorte unmittelbar nacheinander genannt werden, werden bei der Zulassung nach Ab-
satz 1 Satz 2 die Ortswiinsche fir diese Studienorte innerhalb der fir den zuerst genannten die-
ser Studienorte angegebenen Ortspraferenz nacheinander berlcksichtigt.

(5) Kann kein Studienplatz an den genannten Studienorten zugewiesen werden, wird ein Studi-
enplatz an einem anderen Studienort angeboten.

Allgemeines Auswahlverfahren
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§9
Zulassungsantrag

(1) Am Vergabeverfahren wird nur beteiligt, wer bis zum Ablauf der Frist nach § 3 Abs. 1 die
Hochschulzugangsberechtigung fir den gewahlten Studiengang erworben hat. Werden mehrere
Hochschulzugangsberechtigungen vorgelegt, soll fiir jeden gewtiinschten Studiengang angege-
ben werden, auf welche der Zulassungsantrag gestutzt wird. Fehlt eine derartige Angabe, wird
dem Zulassungsantrag die zuerst erworbene Hochschulzugangsberechtigung zugrunde gelegt.

(2) Im Zulassungsantrag diirfen bis zu zwei Studiengange (Haupt- und Hilfsantrag), bei einem
Zweitstudienantrag nur ein Studiengang (Hauptantrag) genannt werden. Soweit ein Studiengang
des Verteilungsverfahrens im Hilfsantrag genannt wird, gilt er als Studiengang des allgemeinen
Auswahlverfahrens.

(3) Fir jeden Studiengang sind gewlinschte Studienorte in einer Reihenfolge anzugeben.

(4) Wer zum Bewerbungsstichtag das 55. Lebensjahr vollendet hat, wird an einem Auswahlver-
fahren nur beteiligt, wenn fir das beabsichtigte Studium unter Berlcksichtigung der personli-
chen Situation der Bewerberin oder des Bewerbers schwerwiegende wissenschaftliche oder be-
rufliche Griinde sprechen.

§10
Besonderer offentlicher Bedarf

Das Bundesministerium der Verteidigung teilt der Zentralstelle fiir das Sommersemester bis zum
15. Januar, fur das Wintersemester bis zum 15. Juli (Ausschlussfristen) unter Angabe einer Rei-
henfolge mit, wen es fiur die Studienplatze benennt, die dem Sanitatsoffizierdienst der Bundes-
wehr vorbehalten sind. Wer einen Studienplatz aus dieser Quote erhalt, kann nicht nach anderen
Bestimmungen dieser Verordnung zugelassen werden.

§NM
Ablauf des Verfahrens

(1) Zunachst wird Uber die Hauptantrage entschieden (Hauptverfahren). Die dann noch verflig-
baren Studienplatze werden in Nachrickverfahren vergeben; dabei wird zunachst nur berick-
sichtigt, wer den Studiengang im Hauptantrag genannt hat. Sind danach noch Studienplatze ver-
fligbar, wird berticksichtigt, wer den Studiengang im Hilfsantrag genannt hat. An Nachruckver-
fahren nimmt teil, wer bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht zugelassen ist; die Zulassung fir einen
Teilstudienplatz bleibt dabei unberticksichtigt.

(2) Wer in einer oder in mehreren nach § 12 zu bildenden Quoten zu beriicksichtigen ist, wird auf
allen entsprechenden Ranglisten gefiihrt. Bei der Auswahl werden die Ranglisten in folgender
Reihenfolge beriicksichtigt:

1. Auswahl nach einem Dienst aufgrund friiheren Zulassungsanspruchs nach § 13,

2. Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit besonderer Hochschulzugangsberechtigung
nach § 22 und Auswahl fir ein Zweitstudium nach § 23,
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3. Auswahl nach dem Grad der Qualifikation nach § 14,
4. Auswahl nach Wartezeit nach § 17,
5. Auswahl nach Hartegesichtspunkten nach § 21.

(3) Die nach Absatz 2 Ausgewahlten lasst die Zentralstelle nach den Vorschriften des § 8 Abs. 1
bis 4 zu. Bei der Auswahl und der Verteilung kann die Zentralstelle durch Uberbuchung der Zu-
lassungszahlen berilicksichtigen, dass Studienplatze voraussichtlich nicht angenommen werden.

(4) Die Hochschulen teilen der Zentralstelle unverziiglich nach Ablauf der Erklarungsfrist fur die
Annahme des Studienplatzes nach § 5 Satz 1 mit, wen sie eingeschrieben und tUber welche Ein-
schreibantrage sie noch nicht entschieden haben. Spatestens vor Beginn des zweiten Nachrick-
verfahrens teilen sie mit, wie viele Studienplatze im Rahmen der Quote nach § 12 Abs. T Nr. 1
endglltig besetzt worden sind. Die Zentralstelle stellt nach Eingang der Mitteilungen der Hoch-
schulen unverziglich die Anzahl der noch verfligbaren Studienplatze fest und vergibt sie in
Nachrlckverfahren.

(5) Die Zentralstelle teilt spatestens bis zum 1. September oder 28. Februar den Hochschulen mit,
wer am Auswahlverfahren der jeweiligen Hochschule zu beteiligen ist. Spatestens bis zum 23.
September oder 21. Marz teilen die Hochschulen der Zentralstelle mit, wen sie ausgewahlt ha-
ben. Absatz 4 Satz 1 gilt entsprechend.

§12
Quoten

(1) Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind je Studienort vorweg abzuziehen:

1. fUr die Zulassung von auslandischen Staatsangehdrigen oder Staatenlosen, die nicht nach § 1
Abs. 1 Satz 2 Deutschen gleichgestellt sind, 8 vom Hundert,

2. fur die Zulassung im Sanitatsoffizierdienst der Bundeswehr
a) 1,8 vom Hundert im Studiengang Medizin,

b) 0,5 vom Hundert im Studiengang Pharmazie,

c) 0,1 vom Hundert im Studiengang Tiermedizin,

d) 1,4 vom Hundert im Studiengang Zahnmedizin.

(2) Darliber hinaus sind von der Gesamtzahl der festgesetzten Zulassungszahlen, vermindert um
die Zahl der nach einem Dienst aufgrund friiheren Zulassungsanspruchs Auszuwahlenden, vor-
weg abzuziehen:

1. 2 vom Hundert fir Falle auBergewdhnlicher Harte,
2. 0,2 vom Hundert fur die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit besonderer Hoch-

schulzugangsberechtigung,
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3. 3 vom Hundert fur die Auswabhl fur ein Zweitstudium.

Der Anteil der fiir Bewerberinnen und Bewerber mit besonderer Hochschulzugangsberechtigung
vorweg abgezogenen Studienplatze an der Gesamtzahl der Studienplatze darf nicht gréBer sein

als ihr Anteil an der Bewerbergesamtzahl. Fur jede Quote nach Satz 1 muss mindestens ein Stu-

dienplatz zur Verfligung gestellt werden.

(3) Die verbleibenden Studienplatze, vermindert um die Zahl der nach einem Dienst aufgrund
friheren Zulassungsanspruchs Auszuwahlenden, werden

1. nach dem Grad der Qualifikation,
2. nach Wartezeit und
3. nach dem Ergebnis des Auswahlverfahrens der Hochschulen

im Verhaltnis von 51 zu 25 zu 24 vergeben. Verfligbar gebliebene Studienplatze nach den Absat-
zen 1und 2 werden der Quote nach Satz 1 Nr. 1 hinzugerechnet. Verfligbar gebliebene Studien-
platze nach Satz 1 Nr. 3 werden der Quote nach Satz 1 Nr. 2 hinzugerechnet. Die Studienplatze
nach Satz 1 Nr. 3 werden entsprechend den je Studienort festgesetzten Zulassungszahlen antei-
lig auf die Studienorte aufgeteilt.

(4) Die Quoten nach den Abséatzen 2 und 3 werden nur gebildet, wenn die Zahl der Bewerberin-
nen und Bewerber, die den betreffenden Studiengang im Hauptantrag genannt haben, die Zahl
der im Rahmen dieser Quoten verfligbaren Studienplatze Ubersteigt; dies gilt entsprechend bei
der Entscheidung Uber den Hilfsantrag. Die Quoten nach Absatz 1 Nr. 1 und nach Absatz 3 Satz 1
Nr. 3 werden nur im Hauptverfahren gebildet.

§13
Auswahl nach einem Dienst
aufgrund friiheren Zulassungsanspruchs

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die

1. eine Dienstpflicht nach Artikel 12a des Grundgesetzes erfiillt oder eine solche Dienstpflicht
oder entsprechende Dienstleistungen auf Zeit iUbernommen haben bis zur Dauer von drei Jah-
ren,

2. mindestens zwei Jahre Entwicklungsdienst nach dem Entwicklungshelfergesetz vom 18. Juni
1969 (BGBI. I S. 549) in der jeweils geltenden Fassung geleistet haben,

3. ein freiwilliges soziales Jahr nach dem Gesetz zur Forderung eines freiwilligen sozialen Jah-
res vom 17. August 1964 (BGBI. | S. 640) in der jeweils geltenden Fassung oder ein freiwilliges
Okologisches Jahr nach dem Gesetz zur Férderung eines freiwilligen dkologischen Jahres vom
17. Dezember 1993 (BGBI. | S. 2118) in der jeweils geltenden Fassung oder im Rahmen eines von
der Bundesregierung geforderten Modellprojekts geleistet haben,

4. ein Kind unter 18 Jahren oder eine pflegebedirftige Person aus dem Kreis der sonstigen An-
gehorigen bis zur Dauer von drei Jahren betreut oder gepflegt haben,
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(Dienst)

werden in dem im Hauptantrag genannten Studiengang aufgrund friheren Zulassungsanspruchs
ausgewahlt, wenn sie zu Beginn oder wahrend eines Dienstes fir diesen Studiengang zugelas-
sen worden sind oder wenn zu Beginn oder wahrend eines Dienstes fur diesen Studiengang
nicht an allen Hochschulen Zulassungszahlen festgesetzt waren. Der von einem nach § 1 Abs. 1
Satz 2 Deutschen gleichgestellten auslandischen Staatsangehdérigen oder Staatenlosen geleiste-
te Dienst steht einem Dienst nach Satz 1 gleich, wenn er diesem gleichwertig ist.

(2) Die Auswahl nach Absatz 1 Satz 1 muss spatestens zum zweiten Vergabeverfahren beantragt
werden, das nach Beendigung des Dienstes durchgefihrt wird. Ist der Dienst hoch nicht been-
det, ist durch Bescheinigung glaubhaft zu machen, dass der Dienst bei einer Bewerbung fiir das
Sommersemester bis zum 30. April oder bei einer Bewerbung fir das Wintersemester bis zum
31. Oktober beendet sein wird.

(3) Wird die Festlegung einer Rangfolge zwischen den nach einem Dienst aufgrund friiheren Zu-
lassungsanspruchs Auszuwahlenden erforderlich, entscheidet das Los.

(4) Wer aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung zuzulassen ist, die sich auf ein bereits abge-
schlossenes Vergabeverfahren bezieht, ist wie ein vorweg nach einem Dienst aufgrund friheren
Zulassungsanspruchs Auszuwahlender zu behandeln.

§14
Auswahl nach dem Grad der Qualifikation

(1) Die Rangfolge wird durch die nach Anlage 3 ermittelte Durchschnittsnote bestimmt.

(2) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird hinter die letzte Bewerberin und den letzten
Bewerber mit feststellbarer Durchschnittsnote eingeordnet.

(3) Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegenden, nicht selbst zu vertretenden Griinden
daran gehindert gewesen zu sein, eine bessere Durchschnittsnote zu erreichen, wird auf Antrag
mit der besseren Durchschnittsnote bericksichtigt.

§15
Landesquoten

(1) Fir die Auswahl im Hauptantrag nach dem Grad der Qualifikation bildet die Zentralstelle Lan-
desquoten, sofern in dem jeweiligen Studiengang mehr als 15 Studienplatze zur Verfligung ste-
hen.

(2) Die Quote eines Landes bemisst sich zu einem Drittel nach seinem Anteil an der Gesamtzahl
der Bewerberinnen und Bewerber flr den betreffenden Studiengang (Bewerberanteil) und zu
zwei Dritteln nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der Achtzehn- bis unter Einundzwanzigjahri-
gen (Bevolkerungsanteil). Die sich danach fir die Lander Berlin, Bremen und Hamburg ergeben-
den Quoten werden um 30 vom Hundert erhoht. Die auf die so ermittelten Landesquoten entfal-
lenden Studienplatze werden in der Weise errechnet, dass zunachst jeder Landesquote ein Stu-
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dienplatz zugeteilt wird und die verbleibenden Studienplatze nach dem d'Hondtschen Hoéchst-
zahlverfahren ermittelt werden.

(3) Bei der Berechnung des Bewerberanteils eines Landes wird nur berlicksichtigt, wer
1. den betreffenden Studiengang im Hauptantrag gewahlt hat,

2. fur diesen Studiengang zu dem Personenkreis gehort, fiir den eine Auswahl nach dem Grad
der Qualifikation vorzunehmen ist, und

3. eine nach den Beschliissen der Kultusministerkonferenz bei der Berechnung des Bewerberan-
teils eines Landes zu berlcksichtigende Hochschulzugangsberechtigung in dem betreffenden
Land erworben hat.

(4) Fur die Berechnung des Bevoélkerungsanteils ist die Fortschreibung Uber die deutsche Wohn-
bevdlkerung maBgeblich, die zuletzt vor dem Bewerbungsschluss des jeweiligen Vergabever-
fahrens vom Statistischen Bundesamt veroffentlicht wurde.

§16
Zurechnung zu den Landesquoten

(1) Soweit Landesquoten gebildet werden, wird die Auswahl fur jede Landesquote getrennt unter
den Bewerberinnen und Bewerbern vorgenommen, die der jeweiligen Landesquote zuzurechnen
sind.

(2) Der Ort des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung bestimmt die Zurechnung zu den
Landesquoten. Wer keiner Landesquote zugerechnet werden kann, wird entsprechend den Be-
volkerungsanteilen durch das Los einer Landesquote zugeordnet.

(3) Kann das Studienplatzkontingent einer Landesquote aus Mangel an Bewerbungen nicht aus-
geschopft werden, werden die Studienplatze in entsprechender Anwendung des § 15 Abs. 2 auf
die Ubrigen Landesquoten verteilt.

§17
Auswahl nach Wartezeit

(1) Die Rangfolge wird durch die Zahl der Halbjahre seit dem Erwerb der Hochschulzugangsbe-
rechtigung bestimmt. Es zahlen nur volle Halbjahre vom Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschul-
zugangsberechtigung bis zum Beginn des Semesters, fir das die Zulassung beantragt wird.
Halbjahre sind die Zeit vom 1. April bis zum 30. September eines Jahres (Sommersemester) und
die Zeit vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 31. Marz des folgenden Jahres (Wintersemester).

(2) Wird der Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung nicht nachgewiesen,
wird die Zahl der Halbjahre seit dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung nicht berlck-
sichtigt.

(3) Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegenden, nicht selbst zu vertretenden Griinden
daran gehindert gewesen zu sein, die Hochschulzugangsberechtigung zu einem friiheren Zeit-
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punkt zu erwerben, wird auf Antrag bei der Ermittlung der Wartezeit mit dem friheren Zeitpunkt
des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung berlicksichtigt.

(4) Die Zahl der Halbjahre wird erhéht um

1. eins flr je sechs Monate Berufsausbildung, hchstens jedoch um zwei Halbjahre, wenn damit
vor dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ein berufsqualifizierender Abschluss au-
Berhalb der Hochschule erlangt worden ist; ist die Hochschulzugangsberechtigung vor dem 16.
Januar 2002 erworben worden, wird die Zahl der Halbjahre um bis zu vier erhéht. Dies gilt ent-
sprechend, wenn die Ableistung eines Dienstes jemanden daran gehindert hat, vor dem Erwerb
der Hochschulzugangsberechtigung einen berufsqualifizierenden Abschluss auBerhalb der
Hochschule zu erlangen, sofern der berufsqualifizierende Abschluss zu einer Erhéhung der Zahl
der Halbjahre nach Halbsatz 1 gefuhrt hatte,

2. eins, wenn nach dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ein berufsqualifizierender
Abschluss auBerhalb der Hochschule erlangt oder eine Berufstatigkeit von mindestens dreijahri-
ger Dauer ausgelbt worden ist, sofern die Berufsausbildung oder die Berufstatigkeit vor dem 16.
Januar 1998 aufgenommen worden ist,

3. eins, wenn nach dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung
a) die Erfillung von Unterhaltspflichten,

b) die Ableistung eines Dienstes,

c) Krankheit,

d) sonstige, nicht selbst zu vertretende Griinde

jemanden daran gehindert haben, einen berufsqualifizierenden Abschluss auBerhalb der Hoch-
schule zu erlangen oder eine Berufstatigkeit von mindestens dreijahriger Dauer auszutben, so-
fern der berufsqualifizierende Abschluss oder die Berufstatigkeit zu einer Erhéhung der Zahl der
Halbjahre nach Nummer 2 gefiihrt hatten.

Der berufsqualifizierende Abschluss und die Berufstatigkeit missen fir das Sommersemester
spatestens bis zum 15. Februar, fur das Wintersemester spatestens bis zum 15. August (Aus-
schlussfristen) abgeschlossen und nachgewiesen sein.

(5) Ein berufsqualifizierender Abschluss nach Absatz 4 liegt vor bei

1. Ausbildungsberufen, die in dem Verzeichnis der anerkannten Ausbildungsberufe nach § 6 Abs.
2 Nr. 4 des Berufsbildungsforderungsgesetzes vom 23. Dezember 1981 (BGBI. | S. 1692) in der
jeweils geltenden Fassung enthalten sind,

2. einer Berufsausbildung an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsfachschule oder
Fachschule,

3. einer abgeschlossenen Ausbildung im einfachen oder mittleren Dienst der 6ffentlichen Ver-
waltung,
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4. einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die nach Artikel 37 Abs. 1 oder 3 des Einigungsver-
trages einer Berufsausbildung nach den Nummern 1 bis 3 gleichzustellen ist.

Ein berufsqualifizierender Abschluss nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 mit zweijahriger Aus-
bildungsdauer gilt als nachgewiesen, wenn die Hochschulzugangsberechtigung

1. an einem Abendgymnasium oder an einem Kolleg,

2. aufgrund einer in der Bundesrepublik Deutschland abgelegten Prifung Uber die Befahigung
zum Hochschulstudium ohne Reifezeugnis oder fiir den Hochschulzugang besonders befahigter
Berufstatiger oder

3. nach dem Besuch eines landesrechtlich geregelten geschlossenen Vorbereitungskurses durch
das Bestehen der Abiturprifung fur Nichtschiler, sofern im Einzelfall nachgewiesen wird, dass
die Voraussetzungen fur die Aufnahme in ein Abendgymnasium oder Kolleg erflllt sind,

erworben worden ist.

(6) Von der Gesamtzahl der Halbjahre wird die Zahl der Halbjahre abgezogen, in denen die Be-
werberin oder der Bewerber an einer deutschen Hochschule als Studentin oder Student einge-
schrieben war.

(7) Es werden hochstens 16 Halbjahre berlicksichtigt.

§18
Auswahl
nach dem Ergebnis des Auswahlverfahrens
der Hochschulen

(1) Die Auswahl erfolgt durch die jeweilige Hochschule
1. nach dem Grad der Qualifikation,

2. nach dem Ergebnis eines von der Hochschule durchzufiihrenden Gesprachs mit den Bewer-
berinnen und Bewerbern, das Aufschluss Uber die Motivation und die Eignung fur das gewahlte
Studium und den angestrebten Beruf geben sall,

3. nach der Art einer Berufsausbildung oder Berufstatigkeit vor oder nach dem Erwerb der Quali-
fikation fir den gewahlten Studiengang oder

4. aufgrund einer Verbindung von MaBstaben nach den Nummern 1 bis 3.

(2) Die Hochschulen bestimmen, welche AuswahimaBstabe nach Absatz 1 angewendet werden,
und regeln die Ausgestaltung des Verfahrens. Gesprache mit den Bewerberinnen und Bewerbern
nach Absatz 1 Nr. 2 sind durch von der Leitung der Hochschule bestimmte Mitglieder der Gruppe
der Professorinnen und Professoren zu fuhren. Die Entscheidung Uber die Auswahl trifft die Lei-
tung der Hochschule.
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§19
Beteiligung

am Auswahlverfahren der Hochschulen

(1) Die Zahl der Teilnehmer am Auswahlverfahren der Hochschulen ist auf das Dreifache der Zahl
der nach § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 verfligbaren Studienplatze begrenzt. Uber die Teilnahme ent-
scheidet der Grad der Qualifikation; dabei werden entsprechend §§ 15 und 16 Landesquoten ge-
bildet. Bei gleichem Grad der Qualifikation entscheidet das Los.

(2) Am Auswabhlverfahren der Hochschulen wird nicht beteiligt,

1. wer bereits fur den beantragten Studiengang am Auswahlverfahren der Hochschulen teilge-
nommen hat,

2. wer innerhalb der Frist des § 3 Abs. 5 Satz 2 erklart hat, in diesem Vergabeverfahren nicht am
Auswahlverfahren der Hochschulen teilnehmen zu wollen,

3. wer im Hauptverfahren zugelassen worden ist,
4. wer unter die Quoten nach § 12 Abs. 1 oder Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder 3 fallt.

(3) Wer bereits zur Teilnahme an einem Gesprach nach § 18 Abs. 1 Nr. 2 geladen worden wair,
aber aus in seiner Person liegenden, von ihm nicht zu vertretenden Griinden nicht an dem Ge-
sprach teilnehmen konnte, wird auf Antrag im nachstfolgenden Vergabeverfahren vorab fir die
Teilnahme am Auswahlverfahren der betreffenden Hochschule bestimmt.

(4) Die Verteilung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die einzelnen Hochschulen richtet
sich nach ihren Studienortwiinschen. Liegt die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die ei-
nen Studienort im Zulassungsantrag an gleicher Stelle genannt haben, iber der sich fir diesen
Studienort ergebenden Teilnehmerzahl, wird Uber die Verteilung an diesen Studienort wie folgt
entschieden:

1. soweit entsprechende Bewerberinnen und Bewerber vorhanden sind, bis zu 70 vom Hundert
nach § 8 Abs. 1Satz 2 Nr. 1 bis 3 und Satz 3 sowie Abs. 2 und 3,

2.im Ubrigen nach § 8 Abs. 1 Satz 1 sowie Abs. 2 und 3.

§ 20
Zulassung
im Auswahlverfahren der Hochschulen

(1) Wer im Auswahlverfahren einer Hochschule ausgewahlt worden ist, wird von der Hochschule
zugelassen. Die Hochschulen kénnen durch Uberbuchung der Zulassungszahlen beriicksichti-
gen, dass Studienplatze voraussichtlich nicht angenommen werden. Wer nicht ausgewahlt wor-
den ist, erhalt von der Hochschule einen auf die Auswahl in der Quote nach § 12 Abs. 3 Satz 1 Nr.
3 beschrankten Ablehnungsbescheid.

(2) Im Zulassungsbescheid bestimmt die Hochschule einen Termin, bis zu dem die Einschrei-
bung zu erfolgen hat. Erfolgt die Einschreibung nicht bis zu diesem Termin oder lehnt die Hoch-
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schule die Einschreibung ab, weil sonstige Einschreibvoraussetzungen nicht vorliegen, wird der
Zulassungsbescheid unwirksam.

§21
Auswahl nach Hartegesichtspunkten

Die Studienplatze der Hartequote werden auf Antrag an Bewerberinnen und Bewerber vergeben,
fir die es eine auBergewdhnliche Harte bedeuten wirde, wenn sie fir den im Hauptantrag ge-
nannten Studiengang keine Zulassung erhielten. Eine auBergewohnliche Harte liegt vor, wenn in
der eigenen Person liegende besondere soziale oder familiare Griinde die sofortige Aufnahme
des Studiums oder einen sofortigen Studienortwechsel zwingend erfordern. Die Rangfolge wird
durch den Grad der auBergewdhnlichen Harte bestimmt.

§22
Auswahl
der Bewerberinnen und Bewerber
mit besonderer Hochschulzugangsberechtigung

(1) Ist die Hochschulzugangsberechtigung in einem anderen noch nicht abgeschlossenen Studi-
engang erworben worden (besondere Hochschulzugangsberechtigung) und wird der Zulas-
sungsantrag auf diese Berechtigung gestitzt, ist eine Auswahl im Rahmen der Quoten nach § 12
Abs. 3 ausgeschlossen. Die Rangfolge wird durch die Durchschnittsnote der Hochschulzugangs-
berechtigung bestimmt.

(2) Weist die Hochschulzugangsberechtigung keine auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte
Durchschnittsnote im Rahmen eines sechsstufigen Notensystems aus, ist diese durch eine be-
sondere Bescheinigung der Einrichtung nachzuweisen, an der die Hochschulzugangsberechti-
gung erworben wurde.

(3) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird hinter die letzte Bewerberin und den letzten
Bewerber mit feststellbarer Durchschnittsnote eingeordnet.

§23
Auswahl fiir ein Zweitstudium

(1) Wer bereits ein Studium in einem anderen Studiengang an einer deutschen Hochschule abge-
schlossen hat (Bewerberinnen und Bewerber flr ein Zweitstudium), kann nicht im Rahmen der
Quoten nach § 12 Abs. 3 ausgewahlt werden.

(2) Die Rangfolge wird durch eine Messzahl bestimmt, die aus dem Ergebnis der Abschlusspri-
fung des Erststudiums und dem Grad der Bedeutung der Griinde fir das Zweitstudium ermittelt
wird. Die Einzelheiten zur Ermittlung der Messzahl ergeben sich aus Anlage 4.

(3) Soweit ein Zweitstudium aus wissenschaftlichen Grinden angestrebt wird, erfolgt die Aus-
wahl auf der Grundlage der Feststellungen der im Zulassungsantrag an erster Stelle genannten
Hochschule.
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§24
Ranggleichheit

(1) Besteht bei der Auswahl nach dem Grad der Qualifikation Ranggleichheit, bestimmt sich die
Rangfolge nach den Bestimmungen Uber die Auswahl nach Wartezeit. Besteht bei der Auswahl
nach Wartezeit Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach den Bestimmungen lber die
Auswahl nach dem Grad der Qualifikation.

(2) Besteht danach noch Ranggleichheit oder besteht bei der Auswahl in den librigen Quoten
Ranggleichheit, wird vorrangig ausgewahlt, wer zu dem Personenkreis nach § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3 gehort und durch eine Bescheinigung glaubhaft macht, dass der Dienst in vollem Umfang
abgeleistet ist oder bei einer Bewerbung flr das Sommersemester bis zum 30. April und bei ei-
ner Bewerbung fur das Wintersemester bis zum 31. Oktober in vollem Umfang abgeleistet sein
wird, oder glaubhaft macht, dass bis zu den genannten Zeitpunkten mindestens zehn Monate
Dienst nach § 13 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 ausgeiibt sein werden; im Ubrigen entscheidet bei Rang-
gleichheit das Los.

Zweiter Teil
Sonstige Bestimmungen

§25
Auslanderzulassung durch die Hochschulen

(1) Auslandische Staatsangehdrige oder Staatenlose, die nicht nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Deutschen
gleichgestellt sind, werden von den Hochschulen im Rahmen der Quoten nach § 7 Abs. 2 und §
12 Abs. 1 Nr. 1 zugelassen. Ihre Zulassungsantrage sind an die Hochschulen zu richten und mus-
sen dort innerhalb der Ausschlussfristen des § 3 Abs. 1 eingegangen sein. § 3 Abs. 4 qilt ent-
sprechend.

(2) Die Auswahl erfolgt in erster Linie nach dem Grad der Qualifikation. Daneben kénnen beson-
dere Umstande bericksichtigt werden, die fir eine Zulassung sprechen. Als ein solcher Umstand
ist insbesondere anzusehen, wenn die Bewerberin oder der Bewerber

1. von einer deutschen Einrichtung zur Begabtenforderung ein Stipendium erhalt,

2. aufgrund besonderer Vorschriften mit der Aufnahme in ein Studienkolleg oder eine vergleich-
bare Einrichtung fiir die Zuteilung eines Studienplatzes in dem im Zulassungsantrag genannten
Studiengang vorgemerkt ist,

3. in der Bundesrepublik Deutschland Asylrecht genief3t,

4. aus einem Entwicklungsland oder einem Land kommt, in dem es keine Ausbildungsstatten fir
den betreffenden Studiengang gibt,

5. einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland angehért.
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(3) Die Entscheidungen nach Absatz 2 treffen die Hochschulen nach pflichtgemaBem Ermessen;
zwischenstaatliche Vereinbarungen und Vereinbarungen zwischen Hochschulen sind zu bertck-
sichtigen.

§ 26
Abschluss des Verfahrens

(1) Das Verteilungsverfahren ist spatestens nach Durchfiihrung der zweiten Verfahrensstufe ab-
geschlossen.

(2) Im Ubrigen ist das Vergabeverfahren in einem Studiengang abgeschlossen, wenn alle verfiig-
baren Studienplatze durch Einschreibung besetzt sind oder die Zentralstelle das Vergabeverfah-
ren flir abgeschlossen erklart hat.

§ 27
Vergabe verfiigbar gebliebener Studienplatze
durch die Hochschulen

(1) Sind nach Abschluss des Vergabeverfahrens in einem Studiengang noch Studienplatze ver-
fligbar oder werden Studienplatze wieder verfligbar, werden diese von der Hochschule an An-
tragstellende vergeben, die flr das Sommersemester frihestens am 15. Marz, spatestens am 15.
April und fur das Wintersemester frilhestens am 15. September, spatestens am 15. Oktober bei
der Hochschule die Zulassung schriftlich beantragt haben. Die Hochschule kann fir die Antrag-
stellung von Satz 1 abweichende Fristen bestimmen, die in geeigneter Weise bekannt zu geben
sind. Uber die Zulassung entscheidet das Los.

(2) Das Ergebnis der Vergabe der Studienplatze ist von der Hochschule in geeigneter Weise be-
kannt zu geben.

(3) Abweichend von dem Verfahren nach den Absatzen 1 und 2 kann die Zentralstelle nach Ab-
schluss des Vergabeverfahrens in einem Studiengang noch verfligbare oder wieder verfligbar
gewordene Studienplatze zu einem Sommersemester bis zum 1. Juni und zu einem Winterse-
mester bis zum 1. Dezember auf Antrag der Hochschule in weiteren Nachriickverfahren verge-
ben.

§ 28
Teilstudienplatze

Teilstudienplatze werden getrennt von den Ubrigen Studienpldtzen vergeben. Die festgesetzte
Zahl an Teilstudienplatzen, vermindert um die Zahl der nach einem Dienst aufgrund friiheren Zu-
lassungsanspruchs Auszuwahlenden, wird nach dem Hauptverfahren durch das Los an die Be-
werberinnen und Bewerber vergeben, die bis dahin nicht zugelassen sind. Die §§ 1 bis 5, 9, 11
Abs. 1und Abs. 3 bis 5, 13, 26 Abs. 2 und 27 gelten entsprechend; die Zulassung fir einen Teil-
studienplatz wird nicht nach § 11 Abs. 1 Satz 4 berlcksichtigt.

Dritter Teil
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Besondere Vorschriften
fiir das Land Nordrhein-Westfalen

Zulassungsverfahren der Zentralstelle

§ 29
Zentrale Landesverfahren

(1) Fir die Vergabe von Studienplatzen in Studiengangen, fir die die Vergabe durch die
Zentralstelle angeordnet worden ist, gelten die §§ 1 bis 7, § 8 Abs. 1 Satz 2 bis Abs. 3 und Abs.
5,88 9, 11,12 Abs. 1 bis 3 Satz 1 Nr. Tund 2, §§ 13, 14 sowie § 17 und die §§ 21 bis 27 dieser Ver-
ordnung entsprechend, soweit nicht in diesem Teil oder in der Verordnung, mit der die zentrale
Vergabe angeordnet worden ist, etwas anderes bestimmt ist. § 8 Abs. 1 Satz 1 gilt nicht. Abwei-
chend von § 12 Abs. 3 werden die Studienplatze zu 60 vom Hundert nach dem Grad der Qualifi-
kation und im Ubrigen nach der Wartezeit vergeben.

(2) Die in § 7 Abs. 2 bezeichnete Quote betragt 10 vom Hundert, die in § 12 Abs. 1 Nr. 1 vorgese-
hene Quote betragt 10 vom Hundert.

(3) Soweit in den Studiengangen des Verteilungsverfahrens erforderlich, werden Bewerberinnen
und Bewerber, die diese Studiengange im Hauptantrag genannt haben, im Hauptverfahren an
den einzelnen Standorten entsprechend dem Anteil der jeweiligen Zulassungszahl an der Ge-
samtzahl der Studienplatze des Studiengangs zugelassen.

(4) Abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 4 nimmt im Studiengang Sport (Diplom) nur am Nachrick-
verfahren teil, wer die fiir diesen Studiengang erforderliche besondere studiengangbezogene
Eignung nachgewiesen hat.

§ 30
Lehramtsstudiengange

Fir die Zulassung in Lehramtsstudiengangen gelten folgende Besonderheiten:

1. Die Bewerberin oder der Bewerber hat die gewilnschten Studiengadnge im Zulassungsantrag zu
nennen. Dabei sollen auch die Studiengange angegeben werden, die nicht von einem Verfahren
der Zentralstelle erfasst sind. Werden im Hauptantrag nur Studiengange des Verteilungsverfah-
rens genannt, bleiben Hilfsantrage unberlicksichtigt.

2. Bei Studiengangen des allgemeinen Auswahlverfahrens wird die Auswahl getrennt fir jeden
Studiengang durchgefiihrt. Eine Bewerberin oder ein Bewerber ist ausgewahlt, wenn sie oder er
flr jeden Studiengang des beantragten Lehramtsstudiengangs ausgewahlt oder eine Auswahl
nicht erforderlich ist. Studiengange mit geringerem Studienplatzangebot sind vor anderen zu be-
ricksichtigen; ist das Studienplatzangebot gleich, entscheidet das Los.

3. Die ausgewahlten Bewerberinnen und Bewerber werden nach den Vorschriften des § 8 Abs. 1
Satz 2 und Abs. 2 und 3 auf die Studienorte verteilt. Sind nach der Verteilung noch Studienplatze
verfugbar, wird eine entsprechende Anzahl von Bewerberinnen und Bewerbern nach Nummer 2
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ausgewahlt und nach Satz 1 verteilt. Das Verfahren nach Satz 2 wird einmal wiederholt; danach
noch verfligbare Studienplatze werden im Nachrlickverfahren vergeben.

4. Die Bewerberin oder der Bewerber wird zugelassen, wenn an einem Studienort flr jeden der
bei der Zentralstelle beantragten Studiengange ein Studienplatz verfiigbar ist. Kann jemand nicht
zugelassen werden, obwohl er alle Studienorte genannt hat, wird er im Nachrlickverfahren vorab
bertcksichtigt.

§ 31
Bewerberinnen und Bewerber
mit Fachhochschulreife

Fir die Zulassung von Bewerberinnen und Bewerbern mit Fachhochschulreife gelten folgende
Besonderheiten:

1. Bei Zeugnissen der Fachhochschulreife wird fiir die Rangbestimmung der Bewerberinnen und
Bewerber im allgemeinen Auswahlverfahren die Durchschnittsnote aus dem arithmetischen Mit-
tel der Noten dieses Zeugnisses gebildet. Die Noten fir die Facher Religion,

Ethik, Musik, Kunsterziehung und Leibesiibungen werden nur gewertet, soweit ein solches Fach
als Pflichtfach des fachbezogenen Unterrichts des jeweiligen Fachbereichs Teil der schriftlichen
Prufung war. Noten fur zusatzliche Unterrichtsveranstaltungen und fur Arbeitsgemeinschaften
bleiben unberiicksichtigt. Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Komma errech-
net; es wird nicht gerundet.

2. Die nach Nummer 1 zu bildende Durchschnittsnote wird von der Schule in dem Zeugnis der
Fachhochschulreife oder in einer besonderen Bescheinigung ausgewiesen. Fur Zeugnisse, die
vor dem 1. April 1975 oder auBerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen erworben wurden, ermit-
telt die Zentralstelle die Durchschnittsnote, soweit sie nicht von der Schule ausgewiesen ist.

3. Setzt der Erwerb der Fachhochschulreife neben dem Schulabschluss die erfolgreiche Ableis-
tung einer fachpraktischen Ausbildung voraus, ist der Zulassungsantrag abweichend von § 9
Abs. 1 Satz 1 gleichwohl zuladssig, wenn mit dem Schulzeugnis zugleich eine Bescheinigung der
Ausbildungsstatte dartber vorgelegt wird, dass die fachpraktische Ausbildung fir die Zulassung
zum Sommersemester spatestens am 31. Marz und fir die Zulassung zum Wintersemester spa-
testens am 30. September abgeschlossen sein wird. Zulassungen und Einschreibungen stehen
unter dem Vorbehalt, dass die erfolgreiche Ableistung der fachpraktischen Ausbildung spates-
tens zu diesem Zeitpunkt gegeniiber der Hochschule nachgewiesen wird. Bei der Berechnung
der Wartezeit gemaB § 17 bleibt der Zeitpunkt des Abschlusses dieser Ausbildung auBer Be-
tracht.

4. Setzt die berufliche Qualifikation die erfolgreiche Ableistung eines Berufspraktikums voraus,
ist deren Berticksichtigung nach § 17 auch dann zuldssig, wenn mit dem Zulassungsantrag eine
Bescheinigung dariber vorgelegt wird, dass die Berufsausbildung fiir die Zulassung zum Som-
mersemester spatestens am 31. Marz und fir die Zulassung zum Wintersemester spatestens am
30. September abgeschlossen sein wird und dass das Kolloquium bestanden ist.

5. Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind je Studienort 3 vom Hundert flir Bewerberinnen
und Bewerber abzuziehen, die die Voraussetzungen nach § 66 Abs. 5 Hochschulgesetz erflllen.
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Diese Bewerberinnen und Bewerber sind nur in dieser Quote antragsberechtigt. Uber die Zulas-
sung entscheidet die Hochschule nach MaBgabe von § 35 Abs. 2.

6. Abweichend von § 12 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 betragt die Quote fir Falle auBergewdhnlicher Harte
in den Fachhochschulstudiengangen sowie in den Studiengangen, fiir die nur Bewerberinnen
und Bewerber mit Fachhochschulreife antragsberechtigt sind, 5 vom Hundert.

7. Wer am zentralen Vergabeverfahren (§ 1) fur einen Studiengang beteiligt wird, ist fur densel-
ben Zulassungstermin von der Beteiligung am Vergabeverfahren fiir den gleichnamigen inte-
grierten Studiengang ausgeschlossen.

§ 32
Grad der studiengangbezogenen Eignung

Soweit nach Anlage 1 der Grad der studiengangbezogenen Eignung zu beriicksichtigen ist, gilt
Folgendes:

1. Mit dem Zulassungsantrag (§ 6 und § 9 Abs. 1 Satz 1) ist auch der Nachweis einer von den be-
teiligten Hochschulen anerkannten Eignungsfeststellung vorzulegen.

2. Abweichend von § 6 und von § 9 Abs. 3 gilt die Hochschule, die den von der Bewerberin oder
dem Bewerber vorgelegten Nachweis ausgestellt hat, als an erster Stelle beantragter Studienort.

3. Abweichend von § 8 Abs. 2 Satz 3 entscheidet bei Ranggleichheit zunachst der Grad der stu-
diengangbezogenen Eignhung, dann das Los.

4. Abweichend von § 12 Abs. 3 werden die Studienplatze zu 20 vom Hundert nach dem Grad der
studiengangbezogenen Eignung, zu 50 vom Hundert nach dem Grad der Qualifikation und zu 30
vom Hundert nach der Wartezeit vergeben. Abweichend von § 11 Abs. 2 wird die Rangliste nach
dem Grad der studiengangbezogenen Eignung vor der Rangliste nach dem Grad der Qualifikation
berlcksichtigt.

5. Besteht bei der Auswahl nach dem Grad der studiengangbezogenen Eignung Ranggleichheit,
bestimmt sich die Rangfolge zunachst nach dem Grad der Qualifikation, sodann nach den Be-
stimmungen Uber die Auswahl nach Wartezeit. Besteht bei der Auswahl nach dem Grad der Qua-
lifikation Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge zunachst nach dem Grad der studiengang-
bezogenen Eignhung, sodann nach den Bestimmungen Uber die Auswahl nach Wartezeit. Besteht
bei der Auswahl nach Wartezeit Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge zunachst nach dem
Grad der Qualifikation, sodann nach dem Grad der studiengangbezogenen Eignung.

Il.
Zulassungsverfahren der Hochschulen

§33
Ortliche Zulassungsbeschriankungen

Sofern in einem Studiengang, der nicht von einem Verfahren der Zentralstelle erfasst ist, Zulas-
sungszahlen festgesetzt werden, werden die Studienplatze von der Hochschule vergeben. Fir
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die Vergabe von Studienplatzen im ersten Fachsemester gelten § 1 Abs. 1 Satz 2 bis 4 und Abs.
2,882,3Abs.1,2,4und 5 Satz1,§4 Abs. 2,§5,§9 Abs. 1, § 11, § 12 Abs. 1bis 3 Satz 1 Nr. 2, §§
13, 14, 17, §§ 21 bis 24, §§ 25, 26 Abs. 2, 27, 28, 31 entsprechend, soweit nicht in diesem Teil
oder in der Verordnung, mit der die Zulassungszahlen festgesetzt werden, etwas anderes be-
stimmt ist. Die Quote nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 betragt 10 vom Hundert. Abweichend von § 12 Abs. 3
und § 18 werden die Studienplatze zu 60 vom Hundert nach dem Grad der Qualifikation und im
Ubrigen nach der Wartezeit vergeben. § 13 Abs. 1 Satz 1 findet mit der MaBgabe Anwendung,
dass die dort genannten Voraussetzungen sich auch auf die Hochschule beziehen muissen, bei
der die Zulassung beantragt wird.

§34
Grad der studiengangbezogenen Eignung

(1) Soweit Satzungen der Hochschulen die Feststellung des Grades der studiengangbezogenen
Eignung (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Hochschulzulassungsgesetz NW 1993 vom 11. Mai 1993 [GV. NRW. S.
204] in der jeweils geltenden Fassung) vorsehen, werden abweichend von § 12 Abs. 3 die Studi-
ﬁlatze zu 50 vom Hundert nach dem Grad der Qualifikation, zu 20 vom Hundert nach dem
Grad der studiengangbezogenen Eignung und zu 30 vom Hundert nach der Wartezeit vergeben.

(2) § 31 Nr. 4 und 5 gilt entsprechend.

§ 35
Beruflich Qualifizierte

(1) Soweit eine Quote fir Bewerberinnen und Bewerber nach § 3 Abs. 2 Hochschulzulassungs-
gesetz NW 1993 festgesetzt ist, erfolgt die Zulassung in entsprechender Anwendung der Vor-
schriften Uber das allgemeine Auswahlverfahren. An die Stelle des Grades der Qualifikation tritt
die Anzahl der in der Einstufungspriifung angerechneten Fachsemester; als Zeitpunkt des Er-
werbs der Hochschulzugangsberechtigung gilt der des Bestehens der Einstufungsprifung.

(2) Bewerberinnen und Bewerber nach § 66 Abs. 5 Hochschulgesetz werden insbesondere auf-
grund ihres berufsqualifizierenden Abschlusses und ihrer bisherigen und zu erwartenden berufli-
chen Entwicklung nach MaBgabe der Anlage 5 ausgewahlt.

§ 36
Aufbau-, Erganzungs- und Zusatzstudiengange

Bei der Zulassung zu Aufbau-, Erganzungs- und Zusatzstudiengangen tritt an die Stelle des Gra-
des der Qualifikation die Note des Prifungszeugnisses des abgeschlossenen Studiums; an die
Stelle des Zeitpunktes des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung tritt der Zeitpunkt des
Bestehens des abgeschlossenen Studiums.

§ 37
Zulassungsbeschrankungen in héheren Fachsemestern

(1) Sofern in einem Studiengang Zulassungszahlen flir hohere Fachsemester festgesetzt sind,
werden die Studienplatze durch die Hochschule vergeben. Als hdheres Fachsemester gilt das
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zweite oder ein folgendes Fachsemester oder ein bestimmter Studienabschnitt nach dem ersten
Fachsemester.

(2) Die Zahl der an einer Hochschule in ein hoheres Fachsemester aufzunehmenden Bewerbe-
rinnen und Bewerber (Zulassungszahl) wird auf den Unterschied zwischen der festgesetzten
Zahl von Studienplatzen (Aufflllgrenze) und der Zahl der Studentinnen und Studenten, die sich
innerhalb einer von der Hochschule zu bestimmenden Frist zur Fortsetzung ihres Studiums in
dem entsprechenden hoheren Fachsemester zurlickgemeldet haben (Rickmeldungen), festge-
setzt.

(3) Absolventinnen und Absolventen des Oberstufenkollegs an der Universitat Bielefeld, die auf-
grund einer Vereinbarung zwischen dem Oberstufenkolleg und der Fakultat fir Biologie in das
flinfte Fachsemester des Studiengangs Biologie (Diplom) bzw. aufgrund einer Vereinbarung mit
der Fakultat fir Psychologie und Sportwissenschaft in das dritte Fachsemester des Studien-
gangs Psychologie (Diplom) tUbernommen werden kénnen, gelten insoweit als Rlickmelderinnen
und Rickmelder.

(4) Wird die fur ein hoheres Fachsemester festgesetzte Zahl der Studienplatze durch die Zahl
der Rickmeldungen uberschritten, verringern sich die Zulassungszahlen fir die anderen Fach-
semester, und zwar vorrangig flr das jeweils hochste Fachsemester, entsprechend.

§38
Vergabe der Studienplatze in h6heren Fachsemestern

(1) Die verfligbaren Studienplatze werden in folgender Rangfolge vergeben:
1. An Bewerberinnen und Bewerber,

a) die in dem gewabhlten Studiengang nach den Vorschriften des Ersten, Dritten oder Vierten
Teils dieser Verordnung vor dem Beginn von Nachriickverfahren fiir das erste Fachsemester zu-
gelassen oder in einem niedrigeren Fachsemester eingeschrieben sind und innerhalb einer von
der Hochschule zu bestimmenden Frist nachweisen, dass ihnen Studienleistungen und/oder Stu-
dienzeiten in ausreichendem Umfang angerechnet worden sind, oder

b) denen aufgrund einer Ausbildung am Oberstufenkolleg an der Universitat Bielefeld Zeiten und
Leistungen in ausreichendem Umfang angerechnet worden sind.

2. An Bewerberinnen und Bewerber, die in einer Einstufungsprifung an der Hochschule die er-
forderlichen Kenntnisse und Fahigkeiten nachgewiesen haben.

3. An Bewerberinnen und Bewerber, die im Zeitpunkt der Antragstellung an einer Hochschule im
Geltungsbereich des Grundgesetzes fur den gewahlten Studiengang endglltig eingeschrieben
sind oder vor diesem Zeitpunkt endgliltig eingeschrieben waren.

4. An sonstige Bewerberinnen und Bewerber, die innerhalb einer von der Hochschule zu bestim-
menden Frist nachweisen, dass ihnen Studienleistungen und/oder Studienzeiten aus einem an-
deren oder friiheren Studium oder aus einem dem gewahlten Studiengang entsprechenden Stu-

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 24/27



dium auBerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes in ausreichendem Umfang angerech-
net worden sind.

(2) Sofern eine Auswabhl innerhalb der Ranggruppen nach Absatz 1 erforderlich wird, bestimmt
sich die Rangfolge in den Fallen der Nummern 1und 2 nach dem Los, in den Fallen der Nummer
3 nach MaBgabe des § 8 Abs. 1Satz 2 und Abs. 2 und 3. In den Fallen der Nummer 4 werden Be-
werberinnen und Bewerber, die

a) bereits ein Studium in einem anderen Studiengang an einer deutschen Hochschule abge-
schlossen haben (§ 23 Abs. 1) oder

b) als Studienanfangerinnen oder Studienanfanger in einem Studiengang mit einem Auswahlver-
fahren eingeschrieben sind, durch das Bewerberinnen und Bewerber vom Erststudium ausge-
schlossen werden, oder

c) in einem anderen Studiengang in einem hoheren Fachsemester eingeschrieben sind, fir das
eine Zulassungsbeschrankung besteht,

gegeniiber den (ibrigen Bewerberinnen und Bewerbern nachrangig zugelassen; im Ubrigen ent-
scheidet das Los.

(3) Der Antrag auf Zuweisung eines Studienplatzes ist mit den erforderlichen Unterlagen an die
Hochschule zu richten. Der Zulassungsantrag muss flr das Sommersemester bis zum 15. Marz,
flir das Wintersemester bis zum 15. September bei der Hochschule eingegangen sein (Aus-
schlussfristen). Dies gilt auch fir einen Antrag im Sinne von § 8 Abs. 3.

(4) Die Hochschule bestimmt die Form der Antrage. Sie bestimmt auch, welche Unterlagen den
Antragen mindestens beizufligen sind.

(5) Ist einer Bewerberin oder einem Bewerber nach den Vorschriften des Ersten, Dritten oder
Vierten Teils dieser Verordnung ein Studienplatz im ersten Fachsemester zugewiesen worden
und hatte sie oder er im Zulassungsantrag fiir den im Zulassungsbescheid bezeichneten Studi-
engang geltend gemacht, dass sie oder er die Anrechnung von Studienleistungen und/oder Stu-
dienzeiten beantragt habe oder beantragen werde, gilt der Zulassungsantrag zugleich als frist-
und formgerechter Zulassungsantrag fur ein hdheres Fachsemester bei der im Zulassungsbe-
scheid bezeichneten Hochschule. Diese kann die Vorlage weiterer Unterlagen innerhalb einer
von ihr zu bestimmenden Frist verlangen.

(6) Sind nach Berticksichtigung aller frist- und formgerecht gestellten Zulassungsantrage noch
Studienplatze verfiigbar, werden auch solche Bewerbungen berlicksichtigt, die nicht frist- oder
formgerecht oder nicht mit den erforderlichen Unterlagen gestellt wurden. Wird unter diesen ei-
ne Auswahl erforderlich, entscheidet das Los.

(7) § 5und § 26 Abs. 2 sind sinngemaB anzuwenden.

§ 39
Studiengang Medizin

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 25/27



Im vorklinischen Teil des Studiengangs Medizin ist die Zuweisung eines nach § 37 Abs. 2 verflig-
baren Studienplatzes auf diesen Teil beschrankt. Die Zuweisung eines Studienplatzes fir den Kli-
nischen Teil an einer anderen Hochschule bleibt vorbehalten; die Fortsetzung des Studiums oh-
ne Unterbrechung wird gewabhrleistet. Hierauf ist in dem Zulassungsbescheid hinzuweisen.

Vierter Teil
Schlussvorschriften

§40
In-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juni 2002 in Kraft. Sie gilt erstmals fiir das Verga-
beverfahren zum Wintersemester 2002/2003.

(2) Die Verordnung uber die Vergabe von Studienplatzen in Nordrhein-Westfalen (Vergabever-
ordnung NW - VergabeVO NW) vom 31. Mai 2000 (GV. NRW. S. 500), zuletzt gedndert durch
Verordnung vom 25. Juni 2001 (GV. NRW. S. 445), tritt zum selben Zeitpunkt auBer Kraft.

Dusseldorf, den 12. Juni 2002

Die Ministerin
fur Schule, Wissenschaft und Forschung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Gabriele Behler

GV.NRW. 2002 S. 188

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 26/27


https://recht.nrw.de/gvnrw/2000-35
https://recht.nrw.de/gvnrw/2001-s445
https://recht.nrw.de/gvnrw/2002-14

Anlagen

Anlage 1 (Anlage1)
URL zur Anlage [Anlage1]

Anlage 2 (Anlage2)
URL zur Anlage [Anlage?2]

Anlage 3 (Anlage3)
URL zur Anlage [Anlage3]

Anlage 4 (Anlage4)
URL zur Anlage [Anlage4]

Anlage 5 (Anlage5)
URL zur Anlage [Anlage5]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 27727


https://recht.nrw.de/system/files/VA/3421-21307-gv14-2anlage1.pdf
https://recht.nrw.de/system/files/VA/3421-21308-gv14-2anlage2.pdf
https://recht.nrw.de/system/files/VA/3421-21309-gv14-2anlage3.pdf
https://recht.nrw.de/system/files/VA/3421-21310-gv14-2anlage4.pdf
https://recht.nrw.de/system/files/VA/3421-21311-gv14-2anlage5.pdf

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung über die zentrale Vergabe von Studienplätzen in Nordrhein-Westfalen (Vergabeverordnung NRW - VergabeVO NRW) 

	Anlagen

